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Mitteilung für den Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungs-
ausschuss am 10.06.2020 
 
 
 
Thema: 

 
Verteilung der Mittel i.H.v. 30.000 € im Rahmen des vom SGA am 26.05.2020 getroffe-
nen Beschlusses „Einmaliger Notfallzuschuss für die Lebensmittelausgaben in der 
Stadt Bielefeld“ (Drucksachen-Nr. 11048/2014-2020) 
 
Mitteilung: 

 
Mit Beschluss vom 26.05.2020 wurde die Verwaltung beauftragt, bedarfsorientierte Vergabe-
kriterien sowie einen Verteilungsschlüssel für das Budget zu entwickeln, der sich an der Zahl 
der aktuell im Rahmen der Corona-Krise belieferten und versorgten Kund*innen durch die 
Ausgabestellen orientiert. 
 
Von der Verwaltung wurde auf Grundlage der auch beim Jobcenter Arbeitplus Bielefeld be-
kannten Lebensmittelausgabestellen eine Abfrage der Inanspruchnahme der Angebote und 
der Aktivitäten der Ausgabestellen während der Corona-Krise im Zeitraum 16.03.-31.05.2020 
vorgenommen. Alle Ausgabestellen haben sich in dieser Zeit zusätzlich engagiert und liefer-
ten über Ehrenamtliche entweder Lebensmittel an der Wohnungstür aus oder führten die 
Lebensmittelausgabe am bekannten Standort unter stark verschärften Infektionsschutzvor-
kehrungen fort. 
 
Um dieses besondere Engagement in Bezug auf flexible Anpassung von Verteilungsabläu-
fen, Einbindung von zusätzlichen Ehrenamtlichen, Zukauf von Lebensmitteln und Sicherstel-
lung von Infektionsschutzstandards zu würdigen, wird den sieben Anbietern von Lebensmit-
telausgaben ein Grundbetrag i.H.v. 2.000 Euro pro Anbieter zur Verfügung gestellt. Neben 
dieser Grundpauschale erfolgt die Mittelverteilung der verbleibenden 16.000 Euro proportio-
nal zur Anzahl der von den jeweiligen Anbietern vorgenommenen Lebensmittelausgaben. 
 

 

 
 


